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V

Vorwort

„Fang nie mit dem Anfang an, sondern immer drei Meilen vor dem Anfang! Eben so: 
Meine Damen und Herren! Bevor ich zum Thema des heutigen Abends komme, lassen 
Sie mich Ihnen kurz … Hier hast du schon ziemlich alles, was einen schönen Anfang 
ausmacht: eine steife Anrede; der Anfang vor dem Anfang; die Ankündigung, dass und 
was du zu sprechen beabsichtigst, und das Wörtchen kurz. So gewinnst du im Nu die 
Herzen und die Ohren der Zuhörer“ (Tucholsky. Panter, Tiger & Co. S. 86–91).

Diese „Ratschläge für einen schlechten Redner“ von Kurt Tucholsky gelten genauso 
für Autoren. Deshalb unser Entschluss. Wir fallen sofort mit der Tür ins Haus: Die Priva-
ten können Wirtschaft einfach besser als die Öffentlichen! Und mit Geld umgehen kön-
nen Letztere auch nicht!

Oder gefällt Ihnen Folgendes besser: Nur die Unternehmen des Staates und der Kom-
munen sind noch die Heimstatt von Anstand und Moral in der kapitalistischen Welt 
hemmungsloser Profitgier!

Warum wir Ihnen diese rigiden Wertungen ohne einfühlsame Vorrede „um die Ohren 
hauen?“ Weil der Trend zum brutalen Schwarz oder Weiß eine Dimension erreicht, die 
ein konstruktives und gedeihliches Miteinander in unserer Gesellschaft gefährdet: Russ-
land verstehen vs. Russland verdammen, privat vs. Staat, „das Boot ist voll“ vs. Welt-
rettung in Deutschland – derart zugespitzte Antipoden führen immer in eine Sackgasse. 
Denn unsere Welt ist komplex und passt nicht auf den berühmten Bierdeckel.

Wir denken dabei immer gern an Loriot und seinen berühmten Satz „Männer & 
Frauen passen einfach nicht zusammen“ (Loriot: Männer und Frauen passen einfach 
nicht zusammen 2006). Der hintergründige Sinn dieses Bonmots trifft auf den ersten 
Blick auch auf die beiden Autoren dieses Buches zu. Denn sie schauen aus recht unter-
schiedlichen Perspektiven auf das Thema: der eine als Vorstandschef und Mitinhaber 
einer weltweit tätigen Firmengruppe mit Jahresumsätzen in Milliardenhöhe, der Wert auf 
die Traditionen dieses Familienunternehmens legt und für den Bodenhaftung, Respekt 
und faire Partnerschaft keine Floskeln sind.



VI Vorwort

Der andere als Professor für Kommunalwirtschaft1, der die örtliche und boden-
ständige Daseinsvorsorgeökonomie auch als dialektische Antwort auf jenen Teil unseres 
Wirtschaftssystems versteht, der beim Streben nach höchstmöglichem Profit die Sozial-
verpflichtung des Eigentums offenbar vergessen hat.

Daseinsvorsorgeökonomie: Die in diesem Bereich Tätigen sorgen – hier seien nur 
einige Stichworte genannt – für das frische Wasser aus dem Hahn, sie bewirtschaften 
Wohnungen, die auch ein Geringverdiener bezahlen kann, oder setzen Busse und Bahnen 
für einen sicheren und umweltfreundlichen öffentlichen Personennahverkehr in Marsch. 
Diese Leistungen werden von kommunalen und privaten Unternehmen erbracht, die sich 
dem Gemeinwohl und ihrer Region verpflichtet fühlen, zugleich aber auf hohe Effizienz 
getrimmt sind. Nur so kann gewährleistet werden, dass jedermann die Leistungen der 
Daseinsvorsorge auch bezahlen kann.

Bodenständigkeit und Engagement für soziale, kulturelle oder sportliche Projekte 
gehören auch zum Selbstverständnis der meisten Familienunternehmen in Deutschland. 
Selbige erbringen fast die Hälfte des Gesamtumsatzes der deutschen Wirtschaft. Die 
allermeisten dieser inhabergeführten Unternehmen – vom Handwerksbetrieb bis zum 
weltweit agierenden Firmenverbund – verbitten es sich zu Recht, mit jenen in einen Topf 
geworfen zu werden, die das Ziel ihrer wirtschaftlichen Betätigung nur noch auf maxi-
male Gewinne reduzieren.

Kommunale und Familienunternehmen unterscheiden sich nach dem Eigentumsstatus. 
Die Stadtwerke & Co., die zu 100 % oder mehrheitlich im Eigentum der öffentlichen 
Hand stehen, sind Teil der öffentlichen Wirtschaft, die Unternehmen im Eigentum von 
Familien (oder auch einzelnen Inhabern) gehören zur privaten Wirtschaft.

In unserem privatwirtschaftlich dominierten Wirtschaftssystem ist schon wegen der 
weiter zunehmenden Arbeitsteilung und Spezialisierung das Miteinander von Akteuren 
unterschiedlicher Eigentumsformen ein Muss. Dabei kann man seine Partner aber aus-
suchen. Zum Beispiel nach den Maßstäben Kompetenz und Ethos. Hier scheint es neben 
den grundlegenden Eigentumsunterschieden wichtige Gemeinsamkeiten zwischen kom-
munalen und familienbasierten Akteuren zu geben. Ist das nicht eine elementare Voraus-
setzung für Kooperationen bei der Erbringung existentieller Leistungen?

Das ist eine der Fragen, die wir in unserem Buch beantworten wollen. Ökonomie 
und Ethik gehören nach unserem Verständnis zusammen. Dass das Bewusstsein dafür in 
unserem Land immer stärker wird, zeigen die Diskussionen und Aktionen, die wir beim 
Schreiben dieser Zeilen im August 2019 erleben. Es bedarf keiner besonderen propheti-
schen Gaben, um vorauszusagen, dass die Debatte Fahrt aufnehmen wird. Denn es geht 
wahrlich ums „Eingemachte“, die Existenz unserer Erde und vor allem der auf ihr leben-
den Menschen. Zur Verantwortung für diese höchsten Güter gehört auch die Sicherung 
der Daseinsvorsorge. Faktisch wie weltanschaulich.

1Bis Januar 2018 Professor für Kommunalwirtschaft an der Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung Eberswalde.



VIIVorwort

Wir werden in diesem Buch zeigen, dass diese Erbringung existentieller Leistungen 
häufig besonders gut und auch besonders effizient gewährleistet wird, wenn öffentli-
che (in erster Linie kommunale) und private Akteure – zumeist in gemeinsamen Unter-
nehmen – kooperieren. Unter der Prämisse, dass scheinbar unvereinbare Kategorien 
wie Gewinn und Ethos unter einem Dach vereinigt werden. Das ist ein außerordentlich 
hoher Anspruch, und hier sind wir wieder bei der Frage nach den besonderen Eignun-
gen von potentiellen Kooperationspartnern. Denn der gerade formulierte Anspruch ist 
nur erfüllbar, wenn sich dazu die „passenden“ Akteure verbandeln. Dies zeigen viele 
Beispiele, die das Attribut repräsentativ verdienen. Darüber wurde leider noch nie so 
umfassend wie im Folgenden geschrieben. Leider schaffen es fast immer nur die Flops 
in die Schlagzeilen oder zwischen zwei Buchdeckel. Deshalb auch haben die Begriffe 
Public Private Partnership (PPP) oder Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) für das 
Gros unserer Leser einen Unwort-Status. Das verstehen wir gut. Wer unter diesen Über-
schriften nur „Pleiten, Pech und Pannen“ von missglückten Schulsanierungen über die 
Kölner Messehallen bis zur Bundesautobahn 1 zur Kenntnis nehmen musste, kann zu gar 
keinem anderen Schluss kommen. Mit diesem Buch werden Sie auch die andere, erfolg-
reiche Seite kennenlernen.

Vorurteile sind zäh. Wir rechnen deshalb nicht mit ungeteilter Zustimmung für unser 
Buch. „Wer versucht, es allen recht zu machen, macht sich selbst zum Narren.“ Noch 
klüger hat es Simon Sebag Montefiore, der bekannte britische Historiker, im Vorwort zu 
seinem Bestseller über Jerusalem formuliert: „Meine Herangehensweise wird nicht allen 
gefallen – schließlich geht es hier um Jerusalem. Aber bei der Arbeit an diesem Buch 
dachte ich immer an den Rat, den Lloyd George seinem Gouverneur von Jerusalem, Sir 
Ronald Storrs, gab, der von Juden und Arabern gleichermaßen heftig kritisiert wurde: 
,Sobald eine Seite aufhört, sich zu beschweren, werden Sie entlassen.‘“ (Montefiore, 
Simon Sebag: Jerusalem. S. Fischer. 3. Auflage. Frankfurt am Main 2011, S. 25).

Michael Schäfer
Ludger Rethmann
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Wer mit einem Buch wie wir auch Neuland betritt, bedarf des Austausches. Für viele 
Fragen und manchen Zweifel braucht man Gesprächspartner. Wir haben sie gefunden, 
und wir haben den Austausch mit ihnen genossen. Er hat uns bei der Formulierung von 
Aussagen und Wertungen geholfen und uns vor Irrtümern bewahrt.

Vieles, was wir diskutiert haben, ist in dieses Buch eingeflossen. Darauf weisen wir 
explizit im Text und mit Fußnoten hin.

Dafür möchten wir an dieser Stelle Danke sagen: für ihr Interesse, für die Zeit, die sie 
in die Gespräche mit uns investiert haben, für die Offenheit, mit der sie uns begegneten, 
und nicht zuletzt für konstruktive Kritik.

Dies gilt im Einzelnen (und in namensalphabetischer Reihenfolge) den folgenden 
Damen und Herren:

Frau Vera Gäde-Butzlaff führte als Vorstandsvorsitzende von BSR und GASAG ein 
großes kommunales bzw. privates Unternehmen. Diese Kenntnis zweier Seiten prädesti-
nierte sie als Partnerin für unser Gespräch zum Fazitkapitel, bei dem wir zum ersten Mal 
die wichtigsten Erkenntnisse unseres Buches auf den Prüfstand stellten.

Frau Nadine Gerks, Leiterin der Grundsatzabteilung im Verband Kommunaler Unter-
nehmen (VKU), unterstützte unsere aufwendige empirische Bestandsaufnahme zu 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmen in der kommunalen Daseinsvorsorge. Wir nen-
nen sie hier auch stellvertretend für weitere hilfreiche Mitarbeiter des VKU, des BDEW 
sowie der Wohnungs- und Krankenhausverbände aus Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen.

Glücklich waren wir über die positive Resonanz auf unsere ÖPP-Befragung. Wir 
wissen, dass kein Tag vergeht, an dem nicht mindestens ein Fragebogen (vermutlich 
ist es sogar ein ganzer Stapel) von Universitäten, Hochschulen, Meinungsforschern 
und unzähligen Studenten und Doktoranden in einer deutschen Kommune landet. Dass 
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dennoch 96 % der Angefragten1 unseren umfangreichen Fragebogen bearbeitet haben, 
ist für unser Buch und auch für weitere Diskussionen zum Thema Öffentlich-Pri-
vate Partnerschaften von großem Gewicht. Deshalb ein herzliches Dankeschön an die 
beteiligten Landräte und Oberbürgermeister und die involvierten Mitarbeiter.

Frau Jutta Matuschek ist als langjähriges Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses 
und Obfrau des BER-Untersuchungsausschusses Autorin des Exkurses zum Flughafen 
Berlin-Brandenburg. Sie lieferte neue Fakten und Wertungen, die auch zu kontroversen 
Diskussionen anregen werden.

Frau Dr. Annette Schuwirth brachte uns als Direktorin im Thüringer Rechnungshof 
dessen Sicht auf Öffentlich-Private Partnerschaften nahe und zeigte auf, unter welchen 
Aspekten auch die weiteren Landesrechnungshöfe kritische Fragen zu ÖPP-Projekten 
formulieren.

Herr Eberhard Diepgen, Regierender Bürgermeister von Berlin a. D., sensibilisierte 
uns dafür, dass die Verkäufe von werthaltigem Beteiligungsvermögen der Stadt in den 
1990er Jahren nicht dem „Privatisierungswahn“ geschuldet waren. Ursache waren vor 
allem Verstöße des Bundes gegen gesetzliche Finanzierungsverpflichtungen. Nützlich 
auch seine Hinweise zu unserem Exkurs zur Teilprivatisierung der Berliner Wasser-
betriebe.

Herr Prof. Dr. Detlev Ganten, u. a. von 2004 bis 2008 Vorstandsvorsitzender der 
Charité-Universitätsmedizin Berlin und seit 2009 Präsident des World Health Sum-
mit, war 2004/2005 als Mitglied des Wissenschaftsrates mit der Evaluierung der Teil-
privatisierung der Universitäts-Kliniken Gießen und Marburg befasst. Er hat unseren 
Exkurs kritisch gelesen und wichtige Hinweise gegeben.

Herr Axel Holst, Regierungsdirektor im Bundesverkehrsministerium und Sekretär der 
1989 eingesetzten Regierungskommission zur Vorbereitung der Bahnreform, informierte 
uns mit neuen Fakten über die Arbeit dieses Gremiums.

Herr Ulrich Kunze, Pressesprecher beim Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock, 
diskutierte mit uns über das ÖPP-Projekt „Warnow-Tunnel“, über die Parallelen zum 
Pendant in Lübeck und die Gründe für den jeweils eher betrüblichen Ausgang dieser 
Infrastrukturprojekte.

Herr Armin Nagel, in leitender Tätigkeit bei der Bundesbahn intensiv mit der 
Arbeit der Regierungskommission befasst, lieferte neue Informationen darüber, wie es 
Ernst Haar – er war als Vorsitzender der Eisenbahnergewerkschaft für die SPD in der 

1Bei unserer Befragung handelt es sich um eine repräsentative statistische Stichprobe. Bei dieser 
Form der Erfassung ist eine vergleichsweise geringe Zahl von Probanden involviert. Im konkreten 
Fall handelte es sich um 24 Landräte und Oberbürgermeister, die repräsentativ für die Landkreise 
und kreisfreien Städte in Deutschland stehen. Auch für diese kleine Zahl von Probanden ist die 
Rücklaufquote ungewöhnlich hoch, zumal es sich um einen recht umfangreichen Fragebogen mit 
einem erheblichen Bearbeitungsaufwand handelte. Ausführliche Aussagen zur Methodik und den 
Ergebnissen der Befragung sind im Kap. 9 nachzulesen.
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Kommission – in „letzter Minute“ schaffte, gegen die Mehrheit der Mitglieder den 
Gemeinwohlauftrag der Bahn im Abschlussdokument zu verankern und eine mögliche 
Privatisierung des Fahrweges zu verhindern.

Herr Walter Ulsamer, Direktor bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), und 
sein Kollege, Herr Peter Emmerich, ebenfalls Direktor bei der Helaba, waren uns Dis-
kussionspartner für die Aufarbeitung des ÖPP-Vertragsprojektes „Sanierung der Schulen 
des Landkreises Offenbach“. Ulsamer hatte dieses Vorhaben für die involvierte Helaba 
persönlich begleitet.

Herr Hartmut Vorjohann, Bürgermeister in der Landeshauptstadt Dresden, stand 
für Gespräche in der sächsischen Metropole zur Verfügung, bei denen wir die dortige 
ÖPP-Landschaft kritisch beleuchteten und zur Kenntnis nahmen, dass auch gut funktio-
nierende gemeinsame Unternehmen aus „Zeitgeistgründen“ beendet werden können.

Große Unterstützung erhielten wir auch bei der Aufarbeitung der Beispiele für das 
Kap. 10. Dort haben wir gemischtwirtschaftliche Unternehmen vorgestellt, die in der 
Befragung der Landräte und Oberbürgermeister als Beleg für funktionierende ÖPP-Un-
ternehmen in der kommunalen Daseinsvorsorge genannt wurden. Unser Dank gilt (in 
namensalphabetischer Reihenfolge) Matthias Dankert (Schwerin), Stefan Ketteler 
(Bremerhaven), Andreas Lange (Schwerin), Marian-Gero Leifert (Hagen), Stefan Michel 
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1© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 
M. Schäfer und L. Rethmann, Öffentlich-Private Partnerschaften, 
https://doi.org/10.1007/978-3-658-28273-8_1

Zusammenfassung
Am Anfang unseres Buches an prominenter Stelle bringen wir erstmals drei Kate-
gorien unter ein Dach, die bis dato ein solitäres Dasein fristeten: Nämlich die 
Daseinsvorsorge und die Begriffe Arbeitsteilung und Öffentlich-Private Partner-
schaften. Objektiv ist unsere aktuelle ökonomische Realität erstens durch eine weiter 
zunehmende Arbeitsteilung (und dies in einer globalen Dimension) geprägt. Zweitens 
ist die weltweit dominierende kapitalistische Wirtschaftsordnung dadurch charakteri-
siert, dass sich das Produktivvermögen ganz überwiegend in privater Hand befindet. 
Aus beiden Sachverhalten folgt, dass Kooperationen zwischen privaten, öffentlichen 
oder auch genossenschaftlichen oder gemeinnützigen Eigentümern nicht Gegenstand 
subjektiver Entscheidungen sind. Wenn das „Ob“ also zwingend ist, dann muss das 
auch für jenen Teil der Ökonomie gelten, dessen Gegenstand die existentielle Daseins-
vorsorge ist. Also die Versorgung mit frischem Wasser, die Entsorgung und das Recy-
cling von Abfall oder der Öffentliche Personennahverkehr, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Verantwortlich sind der Staat und die Kommunen. Sie müssen aber die Leis-
tungen nicht zwingend auch erbringen. Kooperationen haben oft das Potential, dass 
dies auch unter komplizierten Bedingungen auf hohem Niveau überhaupt erst gelingt. 
Das Öffentlich-Private Miteinander ist hier ein gleichberechtigtes Mittel der Wahl. 
Diese verknappte Argumentationskette bringt den Inhalt des folgenden Kapitels auf 
den Punkt und liefert zugleich die Begründung, dass man über Kooperationen in der 
Daseinsvorsorge nicht ideologisch, sondern nur sachbezogen entscheiden darf.

Die industrielle Revolution beginnt Mitte des 18. Jahrhunderts in England. Dies ist auch 
die Geburtsstunde des Kapitalismus. Diese noch heute und wohl auch für absehbare Zei-
ten dominierende und offenbar auch weiter entwicklungsfähige Wirtschaftsordnung war 

Einleitung

Michael Schäfer

1

https://doi.org/10.1007/978-3-658-28273-8_1
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-28273-8_1&domain=pdf
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der Geburtshelfer der modernen Daseinsvorsorge.1 Diese ist ein zentrales Thema unse-
res Buches. Der massenhafte Bedarf an Arbeitskräften für die Massenproduktion konnte 
nur durch die Landbevölkerung gedeckt werden. Das waren in der großen Mehrheit 
bettelarme Menschen. Sie waren aber in der Lage, ihre physische Existenz weitgehend 
selbst zu sichern, natürlich auf niedrigstem Niveau und unter zumeist unwürdigen 
Bedingungen.

Jetzt waren sie Fabrikarbeiter. Nach 14 oder gar 16 Tagesstunden am Webstuhl gab 
es weder Zeit noch Kraft, sich um das Lebenserhaltende für sich selbst und die Fami-
lie zu kümmern. Für diese elementare Existenzsicherung war nunmehr der Staat ver-
antwortlich. Er wurde zum physischen Garanten der industriellen Massenproduktion, 
die sich mit Beginn der kapitalistischen Produktionsweise herausbildete. Das dazu not-
wendige wirtschaftliche Agieren war über Jahrzehnte ein öffentliches Monopol und mit-
hin nicht oder nur eingeschränkt Bestandteil von Markt und Wettbewerb. Die Akteure 
waren von Beginn an vor allem öffentlich. Die noch heute bestehende Zweiteilung in der 
Wertschöpfung in öffentlich und privat2 ist von der Herausbildung des Kapitalismus und 
der industriellen Massenproduktion nicht zu trennen. Und Fakt ist, dass dies auch die 
Geburtsstunde von Öffentlich-Privaten Partnerschaften war.

Natürlich sind in der heutigen globalisierten Wirtschaftswelt weite Bereiche der 
Daseinsvorsorgewirtschaft3 Bestandteil des allgemeinen Wertschöpfungsprozesses. Ein 
wesentlicher Unterschied aber hat sich seit Mitte des 18. Jahrhunderts erhalten. Das ist 
die existentielle Dimension der produzierten Güter und Leistungen. Auf manches, was in 
unserer Wohlstandsgesellschaft hergestellt wird, könnten wir sicher auch verzichten. Für 
Trinkwasser oder die ärztliche Versorgung gilt das nicht. Insofern hat diese Daseinsvor-
sorge eine andere Qualität als die vorherrschende Konsum- und Wachstumsökonomie. 
Dem trägt unser Gemeinwesen Rechnung und definiert eine öffentliche Verantwortung 
für die Gewährleistung der Daseinsvorsorge. Ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt 
sind in Deutschland immer der Aufgabenträger (so heißt der Fachbegriff) z. B. für die 
Entsorgung oder die ärztliche Versorgung in den Krankenhäusern. Diese Zuordnung der 
Verantwortung ist Gesetz und betrifft auch die kreisangehörigen Kommunen. In Summe 
werden mit diesen Aufgabenträgerschaften alle Bereiche der existentiellen Daseinsvor-
sorge abgedeckt: Abfallwirtschaft, Finanzdienstleistungen (Sparkassen), Krankenhäuser 
und ÖPNV bei den Landkreisen und kreisfreien Städten, Energie, Wasser/Abwasser 

1Vgl. die von Prof. Dr. Schäfer verfasste Definition im Gabler Wirtschaftslexikon.
2Natürlich gibt es daneben weitere Formen und Träger wirtschaftlicher Betätigung wie Genossen-
schaften oder frei-gemeinnützige Strukturen z. B. der Kirchen. Diese Differenzierungen können 
wir bei der Behandlung unseres Themas aber getrost vernachlässigen. Abgesehen davon reprä-
sentieren private und öffentliche Unternehmen in Summe den Löwenanteil der wirtschaftlichen 
Gesamtbetätigung.
3Diesen Begriff wollen wir an dieser Stelle deshalb einführen, weil unabhängig von der weit-
gehenden Integration des öffentlichen Sektors in die Markt- und Wettbewerbsmechanismen die 
existentielle Dimension dieser Art von wirtschaftlicher Betätigung ja bestehen bleibt.
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und Wohnungswirtschaft bei den kreisangehörigen Kommunen. Dies ist der Kanon der 
Leistungen, die wirtschaftlich erbracht werden. Hinzu kommen hoheitliche Leistungen 
wie z. B. Bildung, Kultur, öffentliche Sicherheit und Katastrophenschutz. Sie spielen in 
unserem Buch keine Rolle, weil sie – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht 
Gegenstand privat-öffentlicher Kooperationen sind.

Die verbindliche Zuordnung von Aufgaben zur Gewährleistung der Daseinsvor-
sorge erfordert nicht zwingend, dass die kommunalen Gebietskörperschaften die dazu 
notwendigen Leistungen auch selbst erbringen. Spätestens hier kommt die privatwirt-
schaftliche Mitwirkung ins Spiel. Für die Analyse dieses Miteinanders reicht die grobe 
Unterscheidung zwischen öffentlicher und privater Wirtschaft nicht aus. Für das Schnup-
pern in der Einleitung müssen zunächst die folgenden Erläuterungen genügen: Die 
sogenannte Privatwirtschaft erbringt circa 88 %4 der gesamten Wirtschaftsleistung. Der 
Rest entfällt auf andere Eigentumsformen, wobei der Löwenanteil bei den öffentlichen 
Unternehmen liegt.

Öffentlich – das ist der Oberbegriff. Die weitere Differenzierung ist schon ein Gebot 
unseres Grundgesetzes. Da gibt es zum einen die Unternehmen des Staates, also des 
Bundes und der Länder. Das sind zum Beispiel die Deutsche Bahn oder die Landes-
banken. Ein zweites Segment ist die Kommunalwirtschaft. Die Abgrenzung ergibt sich 
aus der in Artikel 28, Absatz 2 unserer Verfassung normierten kommunalen Selbstver-
waltung. Typische Vertreter dieser Wirtschaftsfamilie sind Stadtwerke oder die kommu-
nalen Nahverkehrsunternehmen.

Auch bei der in unserem Wirtschaftssystem dominierenden Privatwirtschaft muss dif-
ferenziert werden. In aller Munde sind die deutschen Großkonzerne. Die meisten davon 
sind als Aktiengesellschaften im Deutschen Aktienindex (DAX) notiert. Die Aktien-
kurse „verfolgen“ jeden von uns täglich über alle Medien und vermitteln den Eindruck 
von der uneingeschränkten Dominanz dieser weltweit agierenden Großunternehmen. In 
Wirklichkeit aber sind die kleinen und mittleren Betriebe – das sind viele Tausende – 
das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie stemmen die größten Umsätze, und sie stellen deut-
lich über die Hälfte aller Arbeitsplätze in Deutschland. Diese „Kleinen“, über die kaum 
jemand redet, sind die eigentlichen Helden des ungebrochenen deutschen Wirtschafts-
wunders. Auch nahezu alle kommunalen Unternehmen gehören zu dieser Kategorie der 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Ein weiteres Genre sind die Familienunternehmen. Dort sind über 50 % der privat-
wirtschaftlichen Arbeitnehmer in Lohn und Brot. Ihre Arbeitsplätze gelten als besonders 
sicher, unter anderem wegen der in Relation zur sonstigen Privatwirtschaft deutlich 
höheren Eigenkapitalquote. Sie sind also auch ein Stabilitätsgarant unserer nationalen 
Ökonomie. Das wird leider regelmäßig vergessen. Ebenso, dass etliche der deutschen 
DAX-Konzerne von renditegetriebenen institutionellen Anlegern dominiert sind. Die ver-
lagern ganz schnell einen strukturbestimmenden Produktionsstandort ins Ausland, wenn 

4Wie dieser Wert ermittelt wurde, haben wir in Abschn. 5.3 dokumentiert.
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das einen besseren Ertrag verspricht. Es lohnt sich, über die verlässliche Bodenständig-
keit von Familien- und öffentlichen Unternehmen nachzudenken, wenn man Wohlstand 
und soziale Sicherheit auch Morgen und Übermorgen im Blick hat.

Diese wenigen Fakten haben Ihnen gezeigt: Privat vs. Staat gibt es in dieser 
Schwarz-Weiß-Dimension gar nicht. Es ist vielmehr eine vorwiegend ideologisch 
geprägte Mogelpackung.

Mit diesem Stichwort wird skizziert, was Sie erwartet, wenn Sie unser Buch bis zum 
Ende lesen. Ideologische Zuspitzungen sind die Basis für Fehlurteile und der Nähr-
boden, auf dem die Saat von Demagogen aufgeht. Dagegen setzen wir die Fakten. Wir 
bringen Ordnung in ein Wirrwarr von falschen und unzureichend bestimmten Begriffen. 
Was sind eigentlich Öffentlich-Private Partnerschaften? Warum und von wem werden 
sie begründet? Ist das ein Einheitsbrei oder können wir wie überall im Leben Vielfalt 
besichtigen?

Wir zeigen Ihnen, warum viele dem Thema ÖPP mit Skepsis begegnen. Das ist ange-
sichts vieler negativer Beispiele auch verständlich. Denn Wissenschaft und Publizis-
tik erzählen mehrheitlich Geschichten des Scheiterns. Mit dieser Wertung stellen wir 
die Aufklärer zum Thema, unter anderem den Kölner Werner Rügemer, mitnichten an 
den Pranger. Wir verweisen nur auf das dringende Erfordernis zur Differenzierung. In 
unserem Fall fängt das Übel mit einer Definition an. Die reduziert nämlich die Viel-
falt Öffentlich-Privater Partnerschaften auf die Bereiche Infrastruktur und Bauen, die 
Betriebsführung etwa von Autobahnen oder öffentlichen Gebäuden und/oder deren 
Sanierung. Diese „Begriffsbestimmung“ (das muss man in Anführungszeichen setzen) ist 
im Bundesfinanzministerium entstanden. Dort hatte man nur den Staat als Bauherren und 
Eigentümer im Blick. Dass die engsten und überdies erfolgreichsten Kooperationen auf 
kommunaler Ebene beheimatet sind, findet sich in der Literatur leider nur unzureichend 
wieder. Die Kommunen sind im allgemeinen Verständnis eine wesentliche Grund-
lage unserer Gesellschaft. In der Praxis aber sind sie oft am Ende der „Befehlskette“ 
zu Hause. Die meisten Gesetze, die auf Bundes- und Länderebene in den Parlamenten 
beschlossen werden, müssen auf kommunaler Ebene umgesetzt werden. Doch die direkte 
Mitwirkung der dort Verantwortlichen bei der Formulierung der Paragrafen ist eher sel-
ten. Die kommunalen Spitzenverbände werden zwar in den Gesetzgebungsverfahren 
regelmäßig angehört. Ihre Voten finden sich aber viel zu selten in den verbindlichen 
Gesetzestexten wieder. Das ist der Grund für viele nutzlose und praxisferne Regelungen, 
die den Kommunen das Leben schwer machen und sie von der Erfüllung ihrer eigent-
lichen Aufgaben abhalten. Viel besser wäre es doch, mehr Verantwortung auf die kom-
munale Ebene zu verlagern. Dort weiß man aus eigener Anschauung und der direkten 
Konfrontation mit den Problemen, wie sie am besten und schnellsten zu lösen sind. Das 
Stichwort lautet Subsidiarität. Diese aber steht zumeist nur auf dem Papier. Das ist fatal, 
denn die Städte und Gemeinden sind die Basis unserer Gesellschaft. Dort entscheidet 
sich, um ein prominentes Beispiel zu nennen, ob Hunderttausende von Flüchtlingen inte-
griert werden können, und dort wird unser demokratisches Verständnis im Sinne von 
Teilhabe und Mitbestimmung erst konkret.
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Zurück zu unserem Thema. Höchst problematisch für den objektiven und auch prag-
matischen Umgang mit Öffentlich-Privaten Partnerschaften ist deren derzeitige begriff-
liche Reduktion aufs Bauen und Betreiben. Dadurch liegt der Fokus fast nur auf solchen 
Beispielen, die scheitern. Oft genug schaffen sie es damit – vor allem wegen des Ver-
senkens von Steuergeldern in Millionen- manchmal Milliardenhöhe – auf die Titelseiten. 
Etliche Fälle haben wir im Ergebnis einer gründlichen Literaturanalyse dokumentiert. 
Das ist eine spannende Lektüre. Aber Spaß haben Sie dabei nicht. Sie sind ja nicht nur 
Leser, sondern auch Steuerzahler.

Dass sich ÖPP nicht auf Investruinen reduziert, wissen wir wegen unserer Nähe zur 
Praxis. Wir kennen viele Dutzend gut und oft sehr lange funktionierende Öffentlich-Pri-
vate Partnerschaften. Sie sind in erster Linie auf kommunaler Ebene angesiedelt. Dort 
vor allem auf dem höchst sensiblen Feld der Daseinsvorsorge. Und in der höchsten und 
qualifiziertesten Form des Zusammenwirkens, einem gemeinsamen Unternehmen. Unsere 
Kenntnisse davon sind recht umfangreich. Im statistischen Sinne repräsentativ waren sie 
bis vor kurzem nicht. Deshalb haben wir eigens für unser Buch eine Befragung realisiert. 
Probanden waren Landräte und Oberbürgermeister kreisfreier Städte, von denen man in 
der ausgeprägten Rekommunalisierungsstimmung sogar eine verständliche Skepsis gegen-
über engen Bündnissen mit dem privaten Sektor annehmen konnte. Zentraler Bestandteil 
unserer repräsentativen Bestandsaufnahme waren Fragen nach guten und schlechten Bei-
spielen. Unsere Annahme wurde bestätigt. Es gibt sie, die „ÖPP-Tops“. Beim engsten und 
sensibelsten Zusammenwirken, den gemischtwirtschaftlichen Unternehmen in der Daseins-
vorsorge, sind sie sogar in einer klaren Mehrheit. Damit konnten wir auf einer soliden 
empirischen Basis u. a. herausarbeiten, unter welchen Bedingungen solche Kooperationen 
scheitern, und aus welchen Gründen sie gelingen. Dieses Wissen ist nützlich für jeden von 
uns. Immer mehr Bürger entscheiden in den Kommunen darüber, wie Daseinsvorsorge 
erbracht werden soll: in rein kommunalen Strukturen, mit privaten Auftragnehmern oder 
in gemeinsamen Strukturen von Kommunen, deren Unternehmen und der Privatwirtschaft. 
Weil Daseinsvorsorge lebenswichtig ist, dürfen solche strategischen Weichenstellungen 
nicht ideologisch aufgeheizt und mit dürftiger Faktenlage getroffen werden.

Unsere gründliche Besichtigung der Wirklichkeit erbrachte also eine sehr grund-
legende Erkenntnis. Der ausgesprochen schlechte Ruf öffentlich-privater Partnerschaften 
hat vor allem eine Ursache. Aus der breiten und komplexen ÖPP-Welt wurde bis dato 
immer nur ein kleiner Ausschnitt betrachtet. Leider genau der, in dem wichtige Gründe 
für ein Scheitern schon in der Konstruktion und im Gegenstand des Zusammenwirkens 
angelegt sind.

Die logische Konsequenz: Wir brauchen für die mehrheitlich erfolgreichen 
Kooperationen zwischen Kommunen und Privatwirtschaft im Bereich der Daseinsvor-
sorge – vor allem in Form gemeinsamer Unternehmen – einen ganz neuen Terminus. Wie 
der lautet, lesen Sie im Fazit am Ende unseres Buches.

Wir hatten die ideologische Vernutzung des Begriffes ÖPP erwähnt. Neben der bereits 
skizzierten viel zu einseitigen Reduktion von ÖPP auf die Bereiche Infrastrukturen, Bau 
und Betrieb gibt es für die negative Wahrnehmung von Kooperationen zwischen der 
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Öffentlichen Hand und privaten Partnern eine zweite zentrale Ursache. Die 1990er Jahre 
waren geprägt von regelrechten Privatisierungswellen. Die Losung lautete „Staat und 
Kommunen haben in der Wirtschaft nichts zu suchen“. Das Begründungsmuster war auf 
den ersten Blick sogar plausibel: Die durch Markt und Wettbewerb auf höchste Effizienz 
getrimmte Privatwirtschaft könne es einfach schneller, billiger und besser. Vor dieser so 
pauschal unzutreffenden Aussage versammelten sich die privaten Wirtschaftskapitäne, 
aber auch sehr viele Politiker aller Ebenen, und setzten den Verkauf des Tafelsilbers der 
öffentlichen Wirtschaft in Gang. Privatisiert oder teilprivatisiert wurden Staatsbetriebe 
wie die Post und die Telekom, und ebenso ertragsstarke kommunale Unternehmen. Dafür 
stehen beispielhaft die beiden Berliner Energieversorger, die Berliner Gasag und Bewag. 
Über die negativen Folgen solcher Transaktionen berichten wir in einem Kapitel dieses 
Buches.

Das böse Erwachen kam spätestens mit der weltweiten Finanzkrise, deren Höhepunkt 
im Jahr 2007 zu datieren ist. Diese Auswirkungen beispielloser Misswirtschaft hat jeder 
noch im Kopf. Das wohl prominenteste Beispiel ist der Bankrott der amerikanische 
Investmentbank Lehman Brothers, in dessen Strudel auch deutsche Großinstitute wie die 
Commerzbank gerieten. Der als unfähig geschmähte Staat musste von heute auf morgen 
die Rolle des Retters übernehmen. Die Etikettierung „Systemrelevanz“ mobilisierte Mil-
liarden. Bei der schon erwähnten Commerzbank stieg 2009 der Bund mit 25 % als Groß-
aktionär ein. Die Kanzlerin und ihr Finanzminister ließen sich als Retter feiern. Bezahlt 
hat es der Steuerzahler.

Der Schock jener Jahre wirkt bis heute nach. Er war und ist Auslöser einer regel-
rechten Welle von Rekommunalisierungen. Von 2007 bis 2017 wurden mehr als 100 
neue Stadtwerke gegründet. 200 Konzessionen für Elektro- und Gasnetze wechselten von 
der Privatwirtschaft zu den Kommunen.5 Der dazu vielzitierte Manfred Röber schreibt, 
es gebe zum Thema private oder öffentliche Dominanz eine regelrechte Pendelbewegung 
(Röber: Privatisierung áde. 2009). Nach dieser Theorie erleben wir derzeit eine Art 
Renaissance des Öffentlichen, die aber, wann auch immer, durch einen gegenläufigen 
Prozess abgelöst werde. Das klingt plausibel. Aber es gibt auch Hinweise, dass die Dis-
kussion eine neue Dimension und Qualität erreicht hat und das Bewusstsein gewachsen 
ist, dass die öffentliche Verantwortung gerade für die Daseinsvorsorge nicht Gegen-
stand hin und her pendelnder Debatten und Handlungen sein darf. Denn mit dem Blick 
in die Zukunft sehen wir, dass die Bedingungen für die Erbringung lebensnotwendiger 
Leistungen komplizierter werden und dass dies kein temporäres, sondern ein strate-
gisches Phänomen ist. In vielen vor allem ländlichen Regionen, aber auch in etlichen 

5Leider gibt es zur Dimension der Rekommunalisierung nur für den Bereich der Energiewirtschaft 
belastbare Zahlen. Fakt ist aber, dass solche Szenarien auch in allen anderen Bereichen der kom-
munalen Daseinsvorsorge existieren und dass sie eine beachtliche Dimension haben. Dokumentiert 
wurden die Fakten u. a. in der Studie „Ziele und Ergebnisse von Rekommunalisierungen mit dem 
Schwerpunkt Rentabilität“ im Auftrag der Gasag und der Kommunalen Energiebeteiligungsgesell-
schaft Thüringen (KEBT), Autoren: Schäfer und Stoffels (2016).
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Mittelzentren kann man diese Szenarien im Kontext mit dem demografischen Wandel 
schon heute besichtigen. Vieles, dafür steht beispielhaft der ÖPNV, kann nur noch mit 
beträchtlichen Zuschüssen erbracht werden. Das Erfordernis regionaler Kooperationen 
zum Ausstieg aus der lokalen Kleinteiligkeit wird immer deutlicher. Es gibt die politi-
sche Übereinstimmung, dass wir am Bekenntnis zu gleichwertigen Lebensverhältnissen 
überall in unserem Land festhalten wollen. Leider fehlt es noch an der Einsicht, dass die-
ses übergreifende Ziel auch lokale und regionale Differenzierungen im Kanon der Leis-
tungen einschließt, und dass Kooperationen mit Akteuren aus allen Eigentümerfamilien 
im Bereich der Daseinsvorsorge ein Muss sind.

Diese existentiellen Leistungen müssen durch die öffentlichen Aufgabenträger auch 
dann gewährleistet werden, wenn dies rentierlich nicht möglich ist. Das ist genau die 
Situation, in der Markt und Wettbewerb oft gar nicht mehr stattfinden. Sie erzeugt einen 
starken Restrukturierungsdruck. In vielen Fällen beweisen die Kommunen, dass sie zur 
wirtschaftlichen Optimierung aus eigener Kraft in der Lage sind.

Die Autoren vertreten aber den Standpunkt, dass auch enge Kooperationen von Kom-
munal- und Privatwirtschaft einen wichtigen Beitrag leisten können, das Garantiever-
sprechen für die Daseinsvorsorge zu halten. Die Beteiligung größerer privater Akteure 
an kleinen und zumeist nur in einem geringen Radius agierenden kommunalen Unter-
nehmen erbringt regelmäßig Effekte etwa durch Zuwachs an Know-how und höhere 
betriebswirtschaftliche Effizienz. Beispiele zeigen, dass mit der Übernahme von Anteilen 
durch Private das kommunale Eigentum zunächst natürlich gemindert wird. 100 sind 
eben mehr als z. B. die 51 %, die nach dem Verkauf von 49 % des Unternehmens bei 
der Kommune verbleiben. Aber danach werden sehr häufig neue Ertragsmöglichkeiten 
zum Beispiel durch die Ausweitung der Geschäftsfelder erschlossen. Damit einher 
gehen regelmäßig Effizienzgewinne etwa durch die Nutzung von Synergien. Weniger 
Kosten heißt im Regelfall auch höherer Gewinn. Jener Teil davon, der in den kommu-
nalen Haushalt fließt, ist dort hochwillkommen. Jener, der im Unternehmen bleibt und 
dort investiert wird, erhöht dessen Wert. Wir werden in unserem Buch für eine ganze 
Reihe von gemischtwirtschaftlichen Unternehmen einen deutlichen Wertzuwachs ab 
Gründungsdatum belegen. Die Dimensionen sind oft beträchtlich. Wenn das ÖPP-Un-
ternehmen aber in Gänze deutlich an Wert gewinnt, dann gilt das auch für die jeweiligen 
Anteile. Im besten Fall gewinnt die Kommune also mehrfach: bessere Daseinsvorsorge-
leistungen, größere Gewinnzuflüsse in den Haushalt und Vergrößerung des Vermögens.6

6Um es an einem fiktiven Zahlenbeispiel zu zeigen: Im Jahr 1995 hat die Kommune 49 % eines 
kommunalen Unternehmens an einen privaten Partner verkauft und damit ein gemischtwirt-
schaftliches Unternehmen begründet. Zu diesem Zeitpunkt hatten diese 49 % einen gutachterlich 
ermittelten Wert von einer Million Euro. Zehn Jahre später zeigt die Jahresbilanz, dass sich der 
Gesamtwert des Unternehmens in dieser Dekade verdoppelt hat. Sehr vereinfacht gesagt, hat die 
Kommune damit trotz des Verkaufs von Anteilen den vorherigen Vermögenstatus wieder erreicht. 
Zudem hat sie Jahr für Jahr von höheren Gewinnzuflüssen profitiert und ihre Bürger mit einer 
hohen Daseinsvorsorgequalität erfreut.
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Wenn der Markt im Bereich der Daseinsvorsorge versagt, bleibt die Kommune als 
Aufgabenträgerin in der Verantwortung. Vor allem solche Entwicklungen – Tendenz 
zunehmend – haben eine gesellschaftliche Diskussion darüber in Gang gesetzt, ob wir 
diese staatliche und kommunale Verantwortung im 21. Jahrhundert neu denken müssen. 
Es wird gefragt, ob es richtig war, dass sich der Staat von Daseinsvorsorgeunternehmen 
wie der Telekom weitgehend getrennt hat? Immerhin steht die staatliche Verpflichtung 
zur Gewährleistung der Telekommunikation sogar im Grundgesetz7 (Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland. Artikel 87).

Die Normierung von Daseinsvorsorgeleistungen im Grundgesetz – im Artikel 87 
werden neben der Telekommunikation explizit auch das Eisenbahnwesen, die Bundes-
straßen und -wasserstraßen genannt – zeigt die gesellschaftliche Dimension unseres 
ÖPP-Themas. Und macht deutlich, warum für uns diese Kooperationen einen heraus-
gehobenen Stellenwert haben. In diesem Kontext tobt die erhitzte Debatte zu öffentlich 
vs. privat. Mit Stich- und Reizworten von Rekommunalisierung bis Enteignung und 
wieder im Spannungsfeld eines Grundgesetzartikels. Unter Nummer 72 wird dort die 
Gewährleistung gleichwertiger Lebensbedingungen als staatliche Aufgabe definiert. Wer 
aber bestimmt die Standards? Ab welchem Unterschreitungsgrad darf, soll, muss der 
Staat ggfls. auch radikal eingreifen? Müssen diese Parameter überall gleich sein? Ist es 
unabdingbar, den kompletten Kanon der Leistungen überall vorzuhalten?

Diese ebenso komplexe wie differenzierte Materie entzieht sich jeder einseitigen 
Betrachtung. Nur juristisch, nur technokratisch, nur betriebswirtschaftlich, nur mit abs-
trakten Zielprojektionen – das geht nicht. Aber es war bis dato die gängige Methode.

Die Sparten aber müssen – gerade für unser ÖPP-Thema – zusammengeführt und mit 
ethischen Normen und Vorgaben verknüpft werden.8 Das haben wir versucht. Wohl wis-
send, dass Schwarz-Weiß-Reduktionen immer mehr in Mode kommen.

Die dramatischen Defizite in der Breitbandversorgung und beim Mobilfunk sind für 
unsere gerade getroffenen Aussagen eine gute Illustration. Denn es geht ja nicht nur um 
technische Standards wie Datenmengen und Übertragungszeiten. In strukturschwachen 
Regionen ohne stationären Handel bedeutet die Möglichkeit, über das Internet einkaufen 
zu können, Versorgung und Teilhabe. Deshalb gehören diese Leistungen im IT-Zeitalter 
genauso zur Daseinsvorsorge wie das frische Wasser aus dem Hahn. Das Internet aber ist 
eine Veranstaltung der Privatwirtschaft. Und die investiert nur dort, wo es sich rechnet. 

7Vgl. Artikel 87f.
8Diese Einleitung entstand am 18. Juni 2019. An diesem Tag feierte der wohl bekannteste und 
wichtigste deutsche Philosoph Jürgen Habermas seinen 90. Geburtstag. Sein Markenzeichen ist 
die Verzahnung von Philosophie und Sozialwissenschaften. Denn „Philosophie ohne Bezug auf 
gesellschaftliche Wirklichkeit bleibt zwangsläufig ein abstraktes und leeres Unterfangen, wäh-
rend die Sozialwissenschaften, die sich nicht normativen Fragen stellen, in den Mühlen techno-
kratischer Verwertbarkeit stecken bleiben“. Dieser Satz könnte als Leitmotiv über unserem Buch 
stehen (Tagesspiegel vom 18. Juni 2019).
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Das aber ist eine ökonomische und keine moralische oder ideologische Kategorie. Die 
Unternehmen sind zu diesem Handeln betriebswirtschaftlich und rechtlich verpflichtet.

Was macht der Staat? Er setzt Förderprogramme in Gang, die sich schon wegen des 
gewaltigen bürokratischen Aufwandes und der enormen Umsetzungskosten (der dazu not-
wendige Apparat arbeitet ja nicht umsonst) als Rohrkrepierer erweisen. Noch immer sind 
30 bis 35 % unseres Landes bei mobiler Telefonie und schnellem Internet dramatisch unter-
versorgt. Besucher aus den bevölkerungsärmsten Regionen Skandinaviens und auch aus vie-
len Entwicklungsländern kriegen wechselweise Bauchschmerzen oder Lachkrämpfe, wenn 
selbst auf Bundesautobahnen das Smartphone „kein Netz, nur Notruf“ verkündet.

Wenn Staat und Kommunen eh für die Daseinsvorsorge verantwortlich sind, wäre es 
dann nicht sinnvoll, wenn die dazu nötigen Infrastrukturen ihnen auch gehören? Diese 
Frage wird intensiv diskutiert. Die einfache Antwort nach dem Ja-Nein-Schema gibt es 
nach unserer Überzeugung aber nicht. Die Praxis zeigt viele Varianten und lehrt uns, 
dass der öffentliche Besitz an einer Infrastruktur leider keine Garantie für einen guten 
Zustand und reibungsloses Funktionieren ist. Richtig, wir denken dabei an die Deutsche 
Bahn AG, ein Unternehmen im Besitz des Bundes.

Eine weitere zentrale Botschaft unseres Buches – damit wollen wir diese Einführung 
beenden – betrifft die Unterschiede zwischen kommunaler und staatlicher Ebene im Bereich 
der Daseinsvorsorge. Dass die Verantwortung in unterschiedlicher Qualität und Konsequenz 
wahrgenommen wird, und die Kommunen deutlich besser abschneiden, zeigen wir mit vie-
len Beispielen. Hängt diese unterschiedliche Qualität der Leistungserbringung auch damit 
zusammen, dass auch Öffentlich-Private Kooperationen bei den Kommunen deutlich besser 
funktionieren, als beim Staat? Dieser Frage sind wir in unserem Buch an mehreren Stellen 
nachgegangen. Vor allem deshalb, weil wir aus einer fundierten Analyse auch Empfehlungen 
dafür ableiten wollten, wie man das Zusammenwirken von Öffentlicher Hand und Privat-
wirtschaft so organisieren kann, dass es zu unser aller Nutzen gut funktioniert.
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Zusammenfassung
Der Begriff Öffentlich-Private-Partnerschaft (kurz: ÖPP) umschreibt zunächst ein-
mal jede Form der Zusammenarbeit zwischen privaten und öffentlichen Partnern. Auf 
eine allgemeingültige Definition hat sich die Fachwelt bis dato nicht einigen können, 
allerdings sind in der wissenschaftlichen Befassung zahlreiche Muster entwickelt 
worden, um dieses Phänomen zu strukturieren und zu systematisieren. Dieses Kapitel 
beinhaltet eine kurze Einführung.

Auf der Ebene des Bundes wird das Thema ÖPP insbesondere durch das Bundes-
finanzministerium (BMF) konturiert. Dies betrifft in letzter Konsequenz auch jene 
Kooperationen, die seitens der Länder oder der Kommunen verfolgt werden. Der Fokus 
des BMF liegt eindeutig auf Infrastrukturprojekten, was wiederum der Definition sei-
nes Wissenschaftlichen Beirats entspricht. ÖPP werden dort als „langfristige Vertrags-
beziehungen zwischen einer staatlichen Instanz und einem privaten Partner“ angesehen, 
bei denen „der private Partner Errichtung, Betrieb und gegebenenfalls Finanzierung einer 
Infrastruktur übernimmt und dafür vom öffentlichen Partner Entgelte erhält und/oder das 
Recht, Entgelte von den Nutzern der Infrastruktur zu erheben“ (BMF 02/2016. S. 8).

Tatsächlich bildet diese Begriffsinterpretation nur einen Ausschnitt von ÖPP ab. 
Die vor allem auf kommunaler Ebene vielfach anzutreffenden gemischtwirtschaft-
lichen Unternehmen bleiben außen vor. Dieses Defizit sollte durch eine Neufassung des 
Begriffes beseitigt werden. Sie stammt aus der Feder eines der Mitautoren dieses Buches 
und hat als Definition Eingang gefunden in das Standardwerk der deutschen Wirtschafts-
wissenschaften – das Gabler Wirtschaftslexikon. Prof. Dr. Michael Schäfer beschreibt 
ÖPP dort als jene Formen der Zusammenarbeit von Verwaltungen, Gremien oder Unter-
nehmen der öffentlichen Hand mit der privaten Wirtschaft, die Aufgaben betreffen, die 
in der Zuständigkeit von Kommunen, Ländern oder Bund bzw. deren nachgeordneten 
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Einrichtungen liegen und Gegenstand der wirtschaftlichen Betätigung oder der Wahr-
nehmung hoheitlicher Aufgaben sind (Schäfer. ÖPP-Definition 2019).

Schäfer verknüpft seine Interpretation von ÖPP eng mit dem Daseinsvorsorge-
konzept, welches auf den renommierten Staatsrechtler Ernst Forsthoff zurückgeht und 
das sich bis heute zu einem anerkannten Schema entwickelt hat. Auch hierzu ist im 
Gabler-Wirtschaftslexikon eine entsprechende Definition erschienen. Daseinsvorsorge 
umfasst danach all jene Aufgaben, die in der Zuständigkeit von Kommunen, Ländern 
oder des Bundes liegen bzw. von deren nachgeordneten Einrichtungen wahrgenommen 
werden (Schäfer. Daseinsvorsorge-Definition. 2019). Alle Bereiche darüber hinaus 
sind nach dem Grundsatz der Subsidiarität ohnehin einer rein marktwirtschaftlichen 
Erstellung vorbehalten, sodass sich ÖPP notwendigerweise auf diesen, dynamisch zu 
interpretierenden, Kanon beziehen müssen.

2008 ist unter der Ägide des BMF die ÖPP Deutschland AG gegründet worden, um 
insbesondere öffentliche Auftraggeber bei ÖPP-Projekten zu beraten. Dahinter stand das 
explizite Ziel, den ÖPP-Anteil an den öffentlichen Investitionen zu erhöhen. Da sich – 
wie oben bereits erwähnt – ÖPP notwendigerweise auf den Bereich der öffentlichen Auf-
gabenträgerschaft beziehen, manifestiert sich in der Schaffung einer derartigen Agentur 
ein klarer politischer Wille zu mehr Privatisierung. Die ÖPP Deutschland AG in ihrer 
früheren Konzeption wurde kritisiert, da Banken, Berater und Baukonzerne Anteile 
an der Gesellschaft hielten und gleichzeitig von Öffentlich-Privaten Partnerschaften 
profitierten. Im Jahr 2016 schieden daher sämtliche private Anteilseigner aus. Die 
Beratungsgesellschaft firmiert seitdem als PD – Partner der öffentlichen Hand GmbH. 
Gesellschafter sind ausschließlich öffentliche Körperschaften oder deren Einrichtungen.

Grundsätzlich unterscheiden sich gemischtwirtschaftliche Unternehmen in vielerlei 
Hinsicht ganz erheblich von Infrastrukturprojekten, die über vertraglich begründete ÖPP 
umgesetzt werden. Und so unterscheidet auch Schäfer zwei wesentliche Ausprägungen 
von ÖPP. Deren wichtigstes Unterscheidungsmerkmal liegt in der Intensität der gegen-
seitigen Verschränkung. In Organisations-ÖPP wird die Zusammenarbeit in einer eigens 
geschaffenen oder entsprechend ausgestalteten institutionellen Einheit gebündelt. Ver-
trags-ÖPP werden lediglich vertraglich begründet und sind zeitlich begrenzt. Beide 
ÖPP-Facetten lassen sich auch unter einem anderen Aspekt voneinander trennen. Wäh-
rend es bei den Ersteren in der Regel um die Schaffung von Daseinsvorsorge-Infra-
strukturen geht, beziehen sich Letztere auf regelmäßige Leistungen, die nicht selten auf 
den vorher geschaffenen Leitungen und Wegen bzw. in Gebäuden erbracht werden.

Die Infrastrukturen, auf denen essentielle Leistungen des täglichen Bedarfs erbracht 
werden, sind die materielle Grundlage der Daseinsvorsorge.

Die einfachste Form einer Vertrags-ÖPP ist die öffentliche Auftragsvergabe. Hier 
sucht und findet die öffentliche Hand ein privates Unternehmen, das Leistungen erbringt, 
die in der Verantwortung des Staates oder einer öffentlichen Gebietskörperschaft liegen.

Partnerschaften auf lediglich vertraglicher Grundlage sind im Regelfall projekt-
bezogen. Dabei kann es sich um Dienstleistungs- und Erfüllungsaufträge handeln, mit 
wachsender Komplexität aber auch um Kooperationsvereinbarungen für einzelne Sparten 
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der Daseinsvorsorge. Letztlich zählen zu dieser Kategorie auch komplexe juristische 
Verträge, die in Einzelfällen mit mehr als 10.000 Seiten Umfang den gesamten Lebens-
zyklus einer Anlage, eines Gebäudes oder einer Infrastruktur zum Gegenstand haben.

Unter Organisations-ÖPP, synonym wird der Begriff „institutionalisierte ÖPP“ ver-
wendet, werden Partnerschaften verstanden, bei denen die Investitionen, das Kapital und 
die Interessen der Beteiligten in einer gemeinsamen Institution gebündelt werden. Ein 
typisches Beispiel sind Unternehmen der Daseinsvorsorge, an denen sich private Anteils-
eigner beteiligen. Dieses Modell kann wiederum danach untergliedert werden, welcher 
Partner die Mehrheit der Anteile hält.

In vielen Fällen werden zu Beginn der Partnerschaft eigens gemeinsame Unter-
nehmen gegründet. Dies ist beispielsweise im Rahmen der Ver- und Entsorgungs-
wirtschaft oder bei der Erschließung, Vermarktung und beim Betrieb von Wohn- und 
Gewerbeprojekten nicht selten der Fall.

Das teilweise oder vollständige Outsourcing originär staatlicher Aufgaben an pri-
vate Unternehmen bedarf einer sachlogischen Legitimation, die in erster Linie über 
den Effizienzgedanken hergeleitet wird. Doch das Ziel von Öffentlich-Privaten Partner-
schaften sollte darin bestehen, Leistungen der öffentlichen Hand für den Verbraucher 
oder das Gemeinwohl besser wahrzunehmen. Dementsprechend müssen neben der 
betriebswirtschaftlichen Effizienz auch andere, für die gesellschaftliche Entwicklung 
vor Ort wesentliche Faktoren berücksichtigt werden. Zu nennen sind etwa Versorgungs-
sicherheit, regionale Wertschöpfung oder die Tarifbindung der Mitarbeiter. Vor dem 
Hintergrund leerer kommunaler Kassen erhält jedoch die Kosteneffizienz eine besondere 
Würdigung. Denn nicht selten ist es erst die private Beteiligung, die rein wirtschaftlich 
die weitere Erbringung einer spezifischen Aufgabe ermöglicht.

In jedem Fall gilt für die öffentliche Hand auch in kooperativen Konstellationen das 
Primat des Gemeinwohlauftrags.

Zentrale Voraussetzung für das Gelingen solcher Partnerschaften ist ein gleichberech
tigter und angemessener Ausgleich der Interessen zwischen den beteiligten Akteuren.

Im Folgenden sollen die beiden wesentlichen Ausprägungen von ÖPP getrennt von-
einander konturiert werden.

Vertrags-ÖPP
Die Untergliederung von Vertrags-ÖPP in unterschiedliche Kategorien setzt in erster 
Linie am Lebenszyklus-Modell an. Selbiges stammt aus der angelsächsischen ÖPP-For-
schung und wurde im deutschsprachigen Kontext weithin übernommen (Leinemann und 
Kirch 2006, S. 15).

Der Lebenszyklus etwa einer Anlage oder eines Gebäudes reicht von der Planung 
über den Bau bis zu Instandhaltung und Betrieb und zu einer möglichen Weiternutzung. 
Die Beauftragung eines privaten Partners über mehrere Phasen hinweg soll es ermög-
lichen, Effizienzgewinne zu maximieren und Übertragungskosten zu minimieren. Auf 
diese Weise lassen sich die vergleichsweise langen Laufzeiten von ÖPP-Verträgen 
erklären, die regelmäßig eine volle Refinanzierung der Investitionen ermöglichen sollen. 
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Allerdings können die Risiken erheblich sein, denen ein Gebäude oder eine Anlage über 
einen solch langen Zeitraum und über den gesamten Lebenszyklus seiner Nutzung aus-
gesetzt ist. Neben der Refinanzierung muss insbesondere die Verteilung der Risiken in 
den Vertragswerken geregelt werden. Unabhängig von dem gewählten Modell sieht eine 
Vertrags-ÖPP grundsätzlich eine längerfristige Zusammenarbeit zwischen der öffent-
lichen Hand und dem privaten Partner vor. Laufzeiten von bis zu 30 Jahren sind keine 
Seltenheit und in Abhängigkeit der Modelle sogar die Regel.

Im Folgenden werden die gängigen Modelle kurz beschrieben und voneinander 
abgegrenzt1:

Beim Erwerbermodell umfasst der Leistungsumfang alle Projektphasen von der 
Planung über die Herstellung (i. d. R. Bau) bis hin zum Betrieb und zur Finanzierung 
des Projektes. Hierbei kann es sich sowohl um den Neubau als auch um die Sanierung 
eines Bauwerkes handeln. Während der bis zu 30jährigen Vertragslaufzeit ist der Auf-
tragnehmer Eigentümer des Auftragsgegenstandes. Dieser wird während der gesamten 
Projektphase dem Auftraggeber zur Nutzung überlassen, der dafür ein regelmäßiges, 
pauschales Entgelt an den Auftragnehmer entrichtet. Die Übertragung des Eigentums am 
Auftragsgegenstand am Ende der Vertragslaufzeit auf den Auftraggeber gehört genauso 
zu den Charakteristika dieses Modells wie auch die Risikoübertragung auf den Auf-
tragnehmer. Einzige Ausnahme stellt die Betriebsphase dar, in der der Auftraggeber das 
Risiko für – nicht durch eine der Vertragsparteien verursachten – Schäden und/oder Zer-
störung des Auftragsgegenstandes übernimmt.

Beim Leasingmodell übernimmt der Auftragnehmer ebenfalls die Planung, Her-
stellung, Finanzierung und den Betrieb des Auftragsgegenstandes. In Abgrenzung zum 
Erwerbermodell besteht hier aber keine Verpflichtung zur Übertragung des Auftrags-
gegenstandes am Ende der Vertragslaufzeit auf den Auftraggeber. Vielmehr ist der Auf-
traggeber zur Rückgabe verpflichtet, sofern er nicht die Option zur Vertragsverlängerung 
oder zum Erwerb ausgeübt hat. Der Auftraggeber zahlt bei diesem Modell ebenfalls 
ein regelmäßiges, pauschales Entgelt, die sogenannte Leasingrate. Das Risiko liegt, im 
Unterschied zum Erwerbermodell in allen Projektphasen beim Auftragnehmer, also nicht 
bei der öffentlichen Hand.

Das Mietmodell entspricht im Wesentlichen dem Leasingmodell. Der Auftraggeber 
hat allerdings zum Ende der Vertragslaufzeit keine Kaufoption zum vorher festgelegten 
Kaufpreis. Die Vertragslaufzeiten sind in der Regel auch auf bis zu 30 Jahre ausgelegt. 
Der Auftraggeber zahlt wiederum regelmäßige Entgelte in feststehender Höhe. Wäh-
rend beim Leasingmodell die Kalkulation der Entgelte Planungs-, Bau-, Betriebs- und 
Finanzierungskosten einschließt, beziehen sich die Raten beim Mietmodell nur auf 

1Die Darstellung basiert auf dem Aufsatz „Vertragsrechtliche Grundlagen“, veröffentlich im 
Praxishandbuch Public Private Partnership, Verlag C.H. Beck München 2006 in Verbindung mit 
der Veröffentlichung „ÖPP Vertragsmodelle“, abrufbar auf der Internetseite der PD Deutschland 
(https://www.ppp-projektdatenbank.de/index.php?id=31).

https://www.ppp-projektdatenbank.de/index.php%3fid%3d31

